
A9 Ausschluss

Antragsteller*in: Nikita Krupka
Tagesordnungspunkt: 2. Satzungsänderungsanträge

Streiche in §3 (5)

Über den Ausschluss entscheidet das Schiedsgericht der Grünen Jugend NRW.

Füge ein §3 (6)

Ein Mitglied kann aus der GRÜNEN JUGEND Duisburg ausgeschlossen werden, 
wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder 
Ordnungen der GRÜNEN JUGEND verstößt und ihr damit schweren Schaden 
zufügt. Über den Ausschluss oder entsprechende Ordnungsmaßnahmen 
entscheidet das Schiedsgericht der GRÜNEN JUGEND NRW auf Antrag. 
Antragsberechtigt sind alle Organe und Mitglieder der GRÜNEN JUGEND 
Duisburg und der GRÜNEN JUGEND NRW.
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